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Selbstauskunft und Selbstverpflichtung
In absoluten Ausnahmefällen und bei spontanen und sich kurzfristig ergebenden Tätigkeiten in der Arbeit mit Sportler*innen kann im Vorfeld der Maßnahme eine persönliche Erklärung eingeholt werden, dass kein Verfahren anhängig ist, sofern eine Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich ist. 
Link zur AJS  https://ajs.nrw/ukraine-krise/  hier auch in anderen Sprachen erhältlich 

Vorname/Nachname:	______________________						

Anschrift:		______________________								

Geburtsdatum:		______________________						

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer der nachfolgend genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden bin und auch kein Ermittlungsverfahren wegen einer der nachfolgend genannten Straftaten gegen mich eingeleitet worden ist: §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs.

(alternative Formulierung bei Personen, die kein erweitertes Führungszeugnis aus dem Zentralregister vorlegen können, weil sie zum Beispiel nicht ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder weil es sich um ausländische Staatsangehörige handelt: 
Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder einer anderen vergleichbaren Straftat, die sich gegen Minderjährige richtete und den in § 72a Absatz 1 des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII) genannten Straftaten vergleichbar ist, in meinem Heimatland oder in anderen Staaten rechtskräftig verurteilt wurde. Bei den in § 72a Absatz 1 SGB VIII genannten Straftaten handelt es sich um die §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des deutschen Strafgesetzbuchs.)

Für den Fall, dass wegen der vorgenannten Straftaten ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies dem Vorstand gemäß § 26 BGB des Vereins umgehend mitzuteilen. 

______________________		______________________			
Ort und Datum 				Unterschrift

Anlage
· Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (vgl. § 171 StGB)
· Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (vgl. § 174 StGB)
· Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen (vgl. § 174a StGB)
· Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung (vgl. § 174b StGB)
· Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhältnisses (vgl. § 174c StGB)
· Sexueller Missbrauch von Kindern (vgl. § 176 StGB)
· Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind (vgl. § 176a StGB)
· Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern (vgl.§ 176b StGB)
· Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern (vgl. § 176c StGB)
· Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge (vgl. § 176d StGB)
· Verbreitung und Besitz von Anleitungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern (vgl. § 176e StGB)
· Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung (vgl. § 177 StGB)
· Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge (vgl. 178 StGB)
· Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (vgl. § 180 StGB)
· Ausbeutung von Prostituierten (vgl. § 180a StGB)
· Zuhälterei (vgl. 181a StGB)
· Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (vgl. § 182 StGB)
· Exhibitionistische Handlungen (vgl. § 183 StGB)
· Erregung öffentlichen Ärgernisses (§ 183a StGB)
· Verbreitung pornographischer Inhalte (vgl. § 184 StGB)
· Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Inhalte (vgl. § 184a StGB)
· Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte (vgl. § 184b StGB)
· Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Inhalte (vgl. § 184c StGB)
· Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen (vgl. § 184e StGB)
· Ausübung der verbotenen Prostitution (vgl. § 184f StGB)
· Jugendgefährdende Prostitution (vgl. § 184g StGB)
· Sexuelle Belästigung (vgl. § 184i StGB)
· Straftaten aus Gruppen (vgl. § 184j StGB)
· Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen (vgl. § 184k StGB)
· Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild (vgl. § 184l StGB)
· Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen, die die Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn Jahren zum Gegenstand haben (vgl. § 201a Abs. 3 StGB)
· Misshandlung von Schutzbefohlenen (vgl. § 225 StGB)
· Tatbestände des Menschenhandels (vgl. § 232 bis 233a StGB)
· Menschenraub (vgl. § 234 StGB)
· Entziehung Minderjähriger (vgl. § 235 StGB)
· Kinderhandel (vgl. 236 StGB)

Quelle: engagement-schutzkonzepte.elearning-kinderschutz.de 
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